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OWSTK. 5468
Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die Genehmigung der Änderung des Niederlassungsabkommens zwischen der Schweiz und Iran
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 6. Juni 2024 haben Sie uns zur Vernehmlassung zum Bundesbeschluss über die Genehmigung der Änderung des Niederlassungsabkommens zwischen der Schweiz und Iran bis am 29. September 2025 eingeladen. Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens und lassen uns wie folgt vernehmen:

Mit der geplanten Anpassung des erwähnten Niederlassungsabkommens wird für iranische Staatsangehörige in der Schweiz im Personen-, Familien- und Erbrecht künftig nicht mehr zwingend iranisches Recht gelten, sondern es werden die allgemeinen Regeln des internationalen Privatrechts, d.h. die Kollisionsregeln des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) sowie die Bestimmungen der einschlägigen Haager Übereinkommen anwendbar sein. Dies wird in der Schweiz im Regelfall zur Anwendung des Rechts am Wohnsitz bzw. des gewöhnlichen Aufenthalts und damit zur Anwendung von Schweizer Recht führen. Der Kanton Obwalden nimmt die unterbreitete Vorlage zur Kenntnis und begrüsst die geplanten Anpassungen, die zu mehr Rechtssicherheit und einer einfacheren Rechtsanwendung führen werden. 

Freundliche Grüsse
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